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Antrag
Jagdhaftpflichtversicherung
bei der NÜRNBERGER Allgemeine Versicherungs-AG, 
nachfolgend NÜRNBERGER genannt

Besonderheiten zur Vertragsdauer: Bei Beantragung eines Tagesjagdscheins endet der Versicherungsschutz nach 14 Tagen.

Änderung zu Vertrag-Nr.

Falls der Antragsteller 
Zustellung über Postfach 
bevorzugt, zusätzlich:

*Freiwillige Angabe

Antragsteller/Versicherungsnehmer (Familienname, Titel, Vorname)

Straße, Hausnummer

PLZ

Geburtsdatum

E-Mail*

Wohnort

Postfach-PLZ

Staatsangehörigkeit

Postfach-Nr.

Beruf, ggf. Arbeitgeber

Abschlussstelle

127 29 3124

Rahmenvertrags-Nr.

990000101201
Betreuungsstelle

127 29 3124
Inkassostelle

127 29 3124
Auswerter Aktion

Bereits NÜRNBERGER Kunde/VSNR

Telefon*

Fax*

Bei Verträgen von mindestens 1-jähriger Dauer verlängert sich das Versicherungsverhältnis mit dem 
Ablauf der Vertragszeit um 1 Jahr und weiter von Jahr zu Jahr, wenn nicht 3 Monate vor Ablauf dem 
anderen Vertragspartner eine Kündigung in Textform zugegangen ist. Ein Versicherungsverhältnis, 
das für eine Dauer von mehr als 3 Jahren eingegangen ist, kann zum Ende des 3. Jahres oder jedes 
darauffolgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist von 3 Monaten gekündigt werden.

Vertragsbeginn (12 Uhr) Vertragsablauf (12 Uhr)

31.03.
Bei einer Vertragsdauer von 3 Jahren wird ein Dauernachlass von 10 % gewährt.

Bei       bitte Zutreffendes ankreuzen und Antrag vollständig ausfüllen!

Vorversicherung

Vorschäden in den letzten 3 Jahren

  Nein

  Nein

  Ja

  Ja

Anzahl Aufwendungen einschließlich schwebender Fälle

  vom Versicherer

  vom AntragstellerGekündigt zumVersicherungsscheinnummerGesellschaft

Versicherungssummen	 10.000.000 EUR	pauschal für Personen- und Sachschäden

	 100.000 EUR	 für Vermögensschäden
Versicherungsumfang/Beiträge

  3-Jahresjagdschein** (auch Jugend- oder Falknerjagdschein)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                              90,00 EUR

  Jahresjagdschein** (auch Jugend- oder Falknerjagdschein)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                               30,00 EUR

  Jungjäger** (3-Jahresjagdschein)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                    55,20 EUR***

  Jungjäger** (Jahresjagdschein)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                      18,40 EUR***

  Tagesjagdschein** (gültig an bis zu 14 aufeinander folgenden Tagen)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                       15,60 EUR
 **Unabhängig davon, an welchem Tag im Jagdjahr der Jagdschein gelöst wird.
***Nach spätestens 3 Jahren erfolgt die Umstellung auf den Beitrag für Jäger (siehe Hinweise und Erläuterungen zur Jagdhaftpflichtversicherung).

Sozialwerk des Bundes 
Deutscher Forstleute GmbH
Am Weingarten 18 · 90518 Altdorf
Telefon 09187 4067 · Fax 09187 4069
E-Mail: info@bdfsozialwerk.de

Bezeichnung

Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort)

Telefon E-Mail

Zuständige Jagdbehörde

  Wiederkehrende Bestätigung zur Jagdscheinverlängerung um 3 Jahre
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Beitragsberechnung NettobeitragZahlweise: Jährlich (3 % Beitragsnachlass)

–  Dauernachlass

–  Nachlass Zahlweise

Zwischensumme

Bruttobeitrag

Vers.-Steuer%

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

SEPA-Lastschriftmandat
Konzerngesellschaft	 Gläubiger-Identifikations-Nr.
NÜRNBERGER Allgemeine Versicherungs-AG	 DE26ZZZ00000022102 
Ostendstraße 100, 90334 Nürnberg

Mit diesem Formular ermächtige ich die vertragsführende Konzerngesellschaft zum Lastschrifteinzug. Diese wird mich rechtzeitig vor dem ersten Einzug 
einer SEPA-Lastschrift informieren und mir meine Mandatsreferenznummer(n) mitteilen.

  Kontoinhaber = Versicherungsnehmer (VN)

Daten des Kontoinhabers (nur ausfüllen, wenn nicht VN)

PLZ

Straße, Hausnummer

Name, Vorname / Firma	   Herr      Frau      Firma

Wohnort (Firmensitz)

Ich ermächtige die oben genannte Konzerngesellschaft, Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut 
an, die von der Konzerngesellschaft auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Ich bin damit einverstanden, dass mir der SEPA-Lastschrifteinzug 
spätestens 5 Kalendertage vorab angekündigt wird.

Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit 
meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Art der Zahlung:      Wiederkehrende Lastschrift      Einmallastschrift

IBAN

Wichtig: Das SEPA-Lastschriftmandat ist nur mit Datum und Unterschrift gültig!

Geldinstitut

Datum Unterschrift des Kontoinhabers
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Hinweise zum Datenaustausch
Hinweis- und Informationssystem (HIS)
Die informa HIS GmbH (Kreuzberger Ring 68, 65205 Wiesbaden, www.informa-his.de) betreibt das Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirt-
schaft (HIS). An das HIS melden wir –  ebenso wie andere Versicherungsunternehmen – erhöhte Risiken sowie Auffälligkeiten, die auf Versicherungsbetrug 
hindeuten könnten und daher einer näheren Prüfung bedürfen. Die Meldung ist bei Antragstellung oder im Schadenfall möglich und kann eine Person oder 
eine Sache, z. B. ein Kfz, betreffen. Eine Meldung zur Person ist möglich, wenn ungewöhnlich oft Schäden gemeldet werden oder z. B. das Schadenbild mit 
der Schadenschilderung nicht in Einklang zu bringen ist. Die Versicherer müssen im Schadenfall wissen, ob ein Fahrzeug schwerwiegende oder unrepa-
rierte Vorschäden hatte oder sogar schon einmal als gestohlen gemeldet wurde. Aus diesem Grund melden wir Fahrzeuge an das HIS, wenn diese einen 
Totalschaden haben, gestohlen worden sind sowie im Fall von Abrechnungen ohne Reparaturnachweis. Immobilien melden wir an das HIS, wenn wir eine 
ungewöhnlich hohe Schadenhäufigkeit feststellen. Sollten wir Sie, Ihre Immobilie oder Ihr Fahrzeug an das HIS melden, werden Sie in jedem Fall über die 
Einmeldung von uns benachrichtigt.
Bei der Prüfung Ihres Antrags auf Abschluss eines Versicherungsvertrags oder bei der Regulierung eines Schadens richten wir Anfragen zur Person oder 
Sache (z. B. Kfz) an das HIS und speichern die Ergebnisse der Anfragen. Im Schadenfall kann es nach einem Hinweis durch das HIS erforderlich sein, 
genauere Angaben zum Sachverhalt von den Versicherern, die Daten an das HIS gemeldet haben, zu erfragen. Auch diese Ergebnisse speichern wir, soweit 
sie für die Prüfung des Versicherungsfalls relevant sind. Es kann auch dazu kommen, dass wir Anfragen anderer Versicherer in einem späteren Leistungsfall 
beantworten und daher Auskunft über Ihren Schadenfall geben müssen.
Eine detaillierte Beschreibung des HIS finden Sie im Internet unter www.informa-his.de.

Datenaustausch mit Vorversicherer
Im Rahmen der Ergänzung oder Verifizierung der Angaben der Antragsteller oder Versicherten kann ein Datenaustausch mit dem Vorversicherer stattfinden.

Dienstleisterliste
Bitte beachten Sie die beigefügte Dienstleisterliste.

Einwilligungs- und Schweigepflichtentbindungserklärung
Es steht Ihnen frei, die datenschutzrechtliche(n) Einwilligung(en) und Schweigepflichtentbindung(en) nicht abzugeben oder jederzeit später mit Wirkung 
für die Zukunft unter der angegebenen Adresse zu widerrufen. Wir weisen jedoch darauf hin, dass ohne die datenschutzrechtliche(n) Einwilligung(en) und 
Schweigepflichtentbindung(en) der Abschluss oder die Durchführung des Versicherungsvertrags in der Regel nicht möglich sein wird.

Abfrage bei Auskunfteien
Für die Beurteilung der zu versichernden Risiken, die Prüfung der Leistungspflicht und die Vertragsverwaltung können auch Daten zur Bonität oder aus 
Scoringverfahren erforderlich sein. Die NÜRNBERGER benötigt hierzu Ihre Einwilligungs- und Schweigepflichtentbindungserklärung. 

Ich willige ein, dass die NÜRNBERGER bei Vertragsabschluss, im Rahmen der Vertragsabwicklung sowie bei Zahlungsverzug Informationen über 
mein allgemeines Zahlungsverhalten von einer Auskunftei (z. B. Bürgel, Infoscore, Creditreform) einholt und nutzt.
Ebenso willige ich ein, dass zum gleichen Zweck von der informa HIS GmbH oder ggf. weiteren vergleichbaren Unternehmen eine in einem 
Scorewert zusammengefasste Einschätzung meiner Zahlungsfähigkeit, die auf der Grundlage mathematisch-statistischer Verfahren (beruhend 
auf Erfahrungswerten) erzeugt wird, eingeholt und genutzt wird. Insoweit entbinde ich die für die NÜRNBERGER tätigen Personen von ihrer 
Schweigepflicht.
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Bevor Sie den Erhalt der Verbraucherinformationen bestätigen, lesen Sie bitte die „Information zur Antragstellung“ auf den Folgeseiten.
Die Verbraucherinformationen habe ich in der gewünschten Form (z. B. Papier oder dauerhafter Datenträger wie E-Mail, USB-Stick) vollständig 
erhalten und bin mit der Aushändigung in dieser Form einverstanden.

Die Richtigkeit der obigen Angaben wird hiermit bestätigt. Ich bescheinige ferner, dass nach Prüfung der Angaben die Unterschriften im Antrag 
eigenhändig geleistet wurden und versichere, dass mir keine den schriftlichen Antragserklärungen widersprechenden Umstände bekannt sind. 
Insbesondere erkläre ich hiermit, dass alle Angaben des Antragstellers wertungsfrei in den Antrag aufgenommen wurden.

Erklärungen des Vermittlers
Verbraucherinformationen

  Ich habe dem Antragsteller bzw. dessen gesetzlichen Vertreter(n) die Verbraucherinformationen in folgender Form zur Verfügung gestellt:

  Papier        Datenträger (z. B. gebrannte CD, USB-Stick)        E-Mail    

Unterschrift des Antragstellers
Bevor Sie dieses Antragsformular unterschreiben, lesen Sie bitte auf den Folgeseiten die „Wichtigen Erklärungen des Antragstellers“, die „Wichtigen 
Hinweise zum Antrag“ und die „Hinweise und Erläuterungen“ zu der Versicherung. Ihre Unterschrift gilt für alle vorstehend gesondert hervorge
hobenen datenschutzrechtlichen Einwilligungs- und Schweigepflichtentbindungserklärungen. Sämtliche Erklärungen sind wichtiger Bestandteil des 
Vertrags. Mit Ihrer Unterschrift machen Sie diese Erklärungen zum Inhalt Ihres Antrags.

Die Risikoprüfung der NÜRNBERGER bewertet Ihre Angaben. Bitte beantworten Sie alle zum Ausfüllen und/oder Ankreuzen 

vorgesehenen Textfelder im Antrag vollständig und richtig. Geben Sie auch solche Umstände genau an, denen Sie nur geringe 

Bedeutung beimessen. Nur so stellen Sie sicher, dass Ihr Versicherungsschutz auch tatsächlich wirksam ist. Verletzen Sie diese 

vorvertragliche Anzeigepflicht, kann die NÜRNBERGER unter Umständen je nach Verschuldensgrad vom Vertrag zurücktreten, 

ihn anfechten, kündigen oder ändern und ggf. Leistungen (auch für bereits eingetretene Versicherungsfälle) verweigern. 

Bitte beachten Sie hierzu die gesonderte Belehrung nach § 19 Abs. 5 VVG (Anzeigepflicht) auf den Folgeseiten. 

Ort, Datum

Ort, Datum

Ort, Datum

Unterschrift (Vor- und Zuname) des Antragstellers und der gesetzlichen Vertreter, 
falls Antragsteller minderjährig

Unterschrift (Vor- und Zuname) des Antragstellers

Unterschrift des Vermittlers

Name, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort

Name, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort

Ansprechpartner, E-Mail, Telefon, Fax

Name, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort

Vermittelt durch:

In Kooperation mit:



AH122_001_202109 Seite 5 von 10

Gesonderte Belehrung nach § 19 Abs. 5 VVG (Anzeigepflicht) X882_201708  
 
Mir ist bekannt, dass die nachfolgende Belehrung für alle 
beantragten Versicherungen gilt. 

 3. Vertragsänderung 

 Kann die Gesellschaft nicht zurücktreten oder kündigen, weil sie den 
Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Gefahrumstände, 
wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte, werden 
die anderen Bedingungen auf Verlangen der Gesellschaft 
Vertragsbestandteil. 

 Habe ich die Anzeigepflicht fahrlässig verletzt, werden die anderen 
Bedingungen auf Verlangen der Gesellschaft rückwirkend 
Vertragsbestandteil. 

 Habe ich die Anzeigepflicht schuldlos verletzt, werden die 
anderen Bedingungen auf Verlangen der Gesellschaft erst ab der 
laufenden Versicherungsperiode Vertragsbestandteil. 

 Die Vertragsänderung kann (auch für bereits eingetretene 
Versicherungsfälle) zum Ausschluss des Versicherungsschutzes 
und damit der Leistungspflicht führen. 

 Erhöht sich durch die Vertragsänderung der Beitrag um mehr als 
10 % oder schließt die Gesellschaft die Gefahrabsicherung für den 
nicht angezeigten Umstand aus, kann ich den Vertrag innerhalb 
eines Monats nach Zugang der Mitteilung über die 
Vertragsänderung fristlos kündigen. 

 Auf dieses Recht werde ich in einer gesonderten Mitteilung 
hingewiesen. 

4. Ausübung der Rechte der Gesellschaft 
 Die Gesellschaft kann ihre Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung 

oder zur Vertragsänderung nur innerhalb eines Monats schriftlich 
geltend machen. Die Frist beginnt mit dem Zeitpunkt, zu dem die 
Gesellschaft von der Verletzung der Anzeigepflicht, die das von 
ihr geltend gemachte Recht begründet, Kenntnis erlangt. Bei der 
Ausübung dieser Rechte sind die Umstände anzugeben, auf die 
sich die Erklärung stützt. Zur Begründung kann die Gesellschaft 
nachträglich weitere Umstände angeben, wenn für diese die 
eben genannte Frist nicht verstrichen ist. 

 Die Gesellschaft kann sich auf die Rechte zum Rücktritt, zur 
Kündigung oder zur Vertragsänderung nicht berufen, wenn sie 
den nicht angezeigten Gefahrumstand oder die Unrichtigkeit der 
Anzeige kannte. 

 Die Rechte zum Rücktritt, zur Kündigung und zur Vertragsänderung 
erlöschen mit Ablauf von 5 Jahren nach Vertragsabschluss. Dies 
gilt nicht für Versicherungsfälle, die vor Ablauf dieser Frist 
eingetreten sind. Die Frist beträgt 10 Jahre, wenn ich die 
Anzeigepflicht vorsätzlich oder arglistig verletzt habe. 

5. Stellvertretung durch eine andere Person 
 Lasse ich mich bei Abschluss des Vertrags durch eine andere 

Person vertreten, so sind bezüglich der Anzeigepflicht, des 
Rücktritts, der Kündigung, der Vertragsänderung und der 
Ausschlussfrist für die Ausübung der Rechte der Gesellschaft, die 
Kenntnis und Arglist meines Stellvertreters als auch meine eigene 
Kenntnis und Arglist zu berücksichtigen. 

 Ich kann mich darauf, dass die Anzeigepflicht nicht vorsätzlich 
oder grob fahrlässig verletzt worden ist, nur berufen, wenn 
weder meinem Stellvertreter noch mir Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zur Last fällt. 

Hinweis: Bitte prüfen Sie die Angaben und Erklärungen, die Sie oder 
der Vermittler für Sie in diesen Antrag oder in andere Schriftstücke 
geschrieben haben, auf Richtigkeit und Vollständigkeit. 

Mir ist bekannt, dass bis zur Abgabe meiner Vertragserklärung alle mir 
bekannten gefahrerheblichen Umstände, nach denen in Textform 
gefragt ist, wahrheitsgemäß und vollständig anzugeben sind. Sollte ich 
nach meiner Vertragserklärung, aber vor Vertragsannahme, in 
Textform nach gefahrerheblichen Umständen gefragt werden, bin ich 
insoweit zur Anzeige verpflichtet. Ich weiß, dass die Gesellschaft bei 
unzutreffenden oder unvollständigen Angaben unter Umständen je 
nach Verschuldensgrad vom Vertrag zurücktreten, ihn anfechten, 
kündigen oder ändern und ggf. Leistungen (auch für bereits ein-
getretene Versicherungsfälle) verweigern kann. 

 

Welche Folgen können eintreten, wenn eine vorvertragIiche 
Anzeigepflicht verletzt wird? 

1. Rücktritt und Wegfall des Versicherungsschutzes 
 Verletze ich die vorvertragliche Anzeigepflicht, kann die 

Gesellschaft vom Vertrag zurücktreten. Dies gilt nicht, wenn  
ich nachweise, dass weder Vorsatz noch grobe Fahrlässigkeit 
vorliegt. 

 Bei grob fahrlässiger Verletzung der Anzeigepflicht hat die 
Gesellschaft kein Rücktrittsrecht, wenn sie den Vertrag auch bei 
Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, wenn auch zu anderen 
Bedingungen, geschlossen hätte. 

 Im Fall des Rücktritts besteht kein Versicherungsschutz. Erklärt 
die Gesellschaft den Rücktritt nach Eintritt des Versicherungsfalls, 
bleibt sie dennoch zur Leistung verpflichtet, wenn ich nachweise, 
dass der nicht oder nicht richtig angegebene Umstand  

 -  weder für den Eintritt oder die Feststellung des 
Versicherungsfalls  

 -  noch für die Feststellung oder den Umfang der Leistungspflicht  

 ursächlich war. Die Leistungspflicht entfällt jedoch, wenn ich die 
Anzeigepflicht arglistig verletzt habe. 

 Bei einem Rücktritt steht der Gesellschaft der Teil des Beitrags zu, 
der der bis zum Wirksamwerden der Rücktrittserklärung 
abgelaufenen Vertragszeit entspricht.  

2. Kündigung 
 Kann die Gesellschaft nicht vom Vertrag zurücktreten, weil ich 

die vorvertragliche Anzeigepflicht lediglich einfach fahrlässig oder 
schuldlos verletzt habe, kann die Gesellschaft den Vertrag unter 
Einhaltung einer Frist von einem Monat kündigen.  

 Das Kündigungsrecht ist ausgeschlossen, wenn die Gesellschaft 
den Vertrag auch bei Kenntnis der nicht angezeigten Umstände, 
wenn auch zu anderen Bedingungen, geschlossen hätte. 
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Datenschutzhinweise 

Mit diesen Hinweisen informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten durch die NÜRNBERGER Versicherung* und 
die Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte. 

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung 

NÜRNBERGER Versicherung* 
Ostendstraße 100, 
90334 Nürnberg 
Telefon: 0911 531-5,  
Fax: 0911 531-3206 
E-Mail-Adresse: info@nuernberger.de 

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie per Post unter der o. g. 
Adresse mit dem Zusatz – Datenschutzbeauftragter – oder per E-Mail 
unter: datenschutzbeauftragter@nuernberger.de 

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der 
EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO), des Bundesdatenschutz-
gesetzes (BDSG), der datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen des 
Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) sowie aller weiteren maßgeblichen 
Gesetze. Darüber hinaus hat sich unser Unternehmen auf die „Verhaltens-
regeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die 
deutsche Versicherungswirtschaft“ verpflichtet, die die oben genannten 
Gesetze für die Versicherungswirtschaft präzisieren. Diese können Sie im 
Internet unter 
www.nuernberger.de/kundeninformation/umgang-mit-kundendaten 

abrufen. 

Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benötigen wir die von 
Ihnen hierbei gemachten Angaben für den Abschluss des Vertrags und 
zur Einschätzung des von uns zu übernehmenden Risikos. Kommt der 
Versicherungsvertrag zustande, verarbeiten wir diese Daten zur Durch-
führung des Vertragsverhältnisses, z. B. zur Policierung oder Rechnungs-
stellung. Angaben zum Schaden benötigen wir etwa, um prüfen zu 
können, ob ein Versicherungsfall eingetreten und wie hoch der Schaden 
ist. 

Der Abschluss bzw. die Durchführung des Versicherungsvertrags ist 
ohne die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht möglich. 

Darüber hinaus benötigen wir Ihre personenbezogenen Daten zur Er-
stellung von versicherungsspezifischen Statistiken, z. B. für die Entwick-
lung neuer Tarife oder zur Erfüllung aufsichtsrechtlicher Vorgaben. Die 
Daten aller bei einem Unternehmen der NÜRNBERGER Versicherung* 
bestehenden Verträge nutzen wir für eine Betrachtung der gesamten 
Kundenbeziehung, beispielsweise zur Beratung hinsichtlich einer Ver-
tragsanpassung, -ergänzung oder für umfassende Auskunftserteilungen. 

Rechtsgrundlage für diese Verarbeitungen personenbezogener Daten für 
vorvertragliche und vertragliche Zwecke ist Art.  6 Abs. 1 b) DS-GVO. 
Soweit dafür besondere Kategorien personenbezogener Daten (z. B. Ihre 
Gesundheitsdaten bei Abschluss eines Lebensversicherungsvertrags) 
erforderlich sind, holen wir Ihre Einwilligung nach Art. 9 Abs. 2 a) i. V. m. 
Art. 7 DS-GVO ein. Erstellen wir Statistiken mit diesen Datenkategorien, 
erfolgt dies auf Grundlage von Art. 9 Abs. 2 j) DS-GVO i. V. m. § 27 BDSG. 

Datenverarbeitung im Fahrzeug 

Jedes Fahrzeug ist mit einer eindeutigen Fahrgestellnummer gekenn-
zeichnet. Diese Fahrzeugidentifizierungsnummer ist auf den gegen-
wärtigen und ehemaligen Halter des Fahrzeugs rückführbar. Über die 
Identifikationsnummer Ihres Fahrzeugs (FIN) beziehen wir externe 
Informationen über die technische Ausstattung Ihres Fahrzeugs. Diese 
Informationen nutzen wir 

- zur Tarifierung,  

- zur Werkstattsteuerung im Schadenfall, wenn Sie diese wünschen oder 
mit uns vereinbart haben,  

- in pseudonymisierter Form zur Erstellung versicherungsspezifischer 
Statistiken. 

Ihre Daten verarbeiten wir auch, um berechtigte Interessen von uns oder 
von Dritten zu wahren (Art. 6 Abs. 1 f) DS-GVO). Dies kann insbesondere 
erforderlich sein: 

- zur Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs, 

- zur Werbung für unsere eigenen Versicherungsprodukte und für 
andere Produkte der Unternehmen der NÜRNBERGER Versicherung* 
und deren Kooperationspartner sowie für Markt- und Meinungs-
umfragen, 

- der Weiterentwicklung von Dienstleistungen und Produkten sowie 
bestehenden Systemen und Prozessen, 

- für versicherungsrelevante Forschungszwecke, z. B. Unfallforschung, 

- zur Verhinderung und Aufklärung von Straftaten, insbesondere nutzen 
wir Datenanalysen zur Erkennung von Hinweisen, die auf Versicherungs-
missbrauch hindeuten können. 

Darüber hinaus verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten zur 
Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen wie z. B. aufsichtsrechtlicher 
Vorgaben, handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten oder 
unserer Beratungspflicht. Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 
dienen in diesem Fall die jeweiligen gesetzlichen Regelungen i. V. m. 
Art. 6 Abs. 1 c) DS-GVO. 

Sollten wir Ihre personenbezogenen Daten für einen oben nicht 
genannten Zweck verarbeiten wollen, werden wir Sie im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen darüber zuvor informieren. 

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 

Rückversicherer: 
Von uns übernommene Risiken versichern wir bei speziellen Versicherungs-
unternehmen (Rückversicherer). Dafür kann es erforderlich sein, Ihre 
Vertrags- und ggf. Schadendaten an einen Rückversicherer zu über-
mitteln, damit dieser sich ein eigenes Bild über das Risiko oder den 
Versicherungsfall machen kann. Darüber hinaus ist es möglich, dass der 
Rückversicherer unser Unternehmen aufgrund seiner besonderen Sach-
kunde bei der Risiko- oder Leistungsprüfung sowie bei der Bewertung von 
Verfahrensabläufen unterstützt. Wir übermitteln Ihre Daten an den 
Rückversicherer nur soweit dies für die Erfüllung unseres Versicherungs-
vertrags mit Ihnen erforderlich ist bzw. im zur Wahrung unserer 
berechtigten Interessen erforderlichen Umfang. Nähere Informationen 
zum eingesetzten Rückversicherer können Sie unter den oben genannten 
Kontaktinformationen anfordern. 

Vermittler: 
Soweit Sie hinsichtlich Ihrer Versicherungsverträge von einem Vermittler 
betreut werden, verarbeitet Ihr Vermittler die zum Abschluss und zur 
Durchführung des Vertrags benötigten Antrags-, Vertrags- und Schaden-
daten. Auch übermittelt unser Unternehmen diese Daten an die Sie 
betreuenden Vermittler, soweit diese die Informationen zu Ihrer 
Betreuung und Beratung in Ihren Versicherungs- und Finanzdienst-
leistungsangelegenheiten benötigen. 

Datenverarbeitung in der Unternehmensgruppe: 
Spezialisierte Unternehmen bzw. Bereiche unserer Unternehmens-
gruppe nehmen bestimmte Datenverarbeitungsaufgaben für die in der 
Gruppe verbundenen Unternehmen zentral wahr. Soweit ein Versiche-
rungsvertrag zwischen Ihnen und einem oder mehreren Unternehmen 
unserer Gruppe besteht, können Ihre Daten etwa zur zentralen Verwal-
tung von Anschriftendaten, für den telefonischen Kundenservice, zur 
Vertrags- und Leistungsbearbeitung, für In- und Exkasso oder zur ge-
meinsamen Postbearbeitung zentral durch ein Unternehmen der Gruppe 
verarbeitet werden. In unserer Dienstleisterliste finden Sie die Unter-
nehmen, die an einer zentralisierten Datenverarbeitung teilnehmen. 
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Externe Dienstleister: 
Wir bedienen uns zur Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen 
Pflichten zum Teil externer Dienstleister. Eine Auflistung der von uns 
eingesetzten Auftragnehmer und Dienstleister, zu denen nicht nur 
vorübergehende Geschäftsbeziehungen bestehen, können Sie der 
beiliegenden Dienstleisterliste sowie in der jeweils aktuellen Version 
unserer Dienstleisterliste auf unserer Internetseite unter 
www.nuernberger.de/kundeninformation/umgang-mit-kundendaten 

entnehmen. 

Weitere Empfänger: 
Darüber hinaus können wir Ihre personenbezogenen Daten an weitere 
Empfänger übermitteln, wie etwa an Behörden zur Erfüllung gesetzlicher 
Mitteilungspflichten (z. B. Sozialversicherungsträger, Finanzbehörden 
oder Strafverfolgungsbehörden). 

Dauer der Datenspeicherung 

Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten sobald sie für die oben 
genannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann es vor-
kommen, dass personenbezogene Daten für die Zeit aufbewahrt werden, 
in der Ansprüche gegen unser Unternehmen geltend gemacht werden 
können (gesetzliche Verjährungsfrist von 3 oder bis zu 30 Jahren). Zudem 
speichern wir Ihre personenbezogenen Daten, soweit wir dazu gesetzlich 
verpflichtet sind. Entsprechende Nachweis- und Aufbewahrungspflichten 
ergeben sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch, der Abgaben-
ordnung und dem Geldwäschegesetz. Die Speicherfristen betragen 
danach bis zu 15 Jahren. 

Betroffenenrechte 

Sie können unter der o. g. Adresse Auskunft über die zu Ihrer Person 
gespeicherten Daten verlangen. Darüber hinaus können Sie unter be-
stimmten Voraussetzungen die Berichtigung oder die Löschung Ihrer 
Daten verlangen. Ihnen kann weiterhin ein Recht auf Einschränkung der 
Verarbeitung Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der von Ihnen 
bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinen-
lesbaren Format zustehen. 

Widerspruchsrecht 
Sie haben das Recht, einer Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten zu Zwecken der Direktwerbung zu widersprechen. 
Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrung berechtigter Interessen, 
können Sie dieser Verarbeitung widersprechen, wenn sich aus Ihrer 
besonderen Situation Gründe ergeben, die gegen die Daten-
verarbeitung sprechen. 

Beschwerderecht 

Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den o. g. 
Datenschutzbeauftragten oder an eine Datenschutzaufsichtsbehörde zu 
wenden. Die für uns zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist: 

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht 
Promenade 18  
91522 Ansbach 

Hinweis- und Informationssystem der Versicherungswirtschaft 

Die Versicherungswirtschaft nutzt das Hinweis- und Informationssystem 
(HIS) der informa HIS GmbH zur Unterstützung der Risikobeurteilung im 
Antragsfall, zur Sachverhaltsaufklärung bei der Leistungsprüfung sowie 
bei der Bekämpfung von Versicherungsmissbrauch. Dafür ist ein Aus-
tausch bestimmter personenbezogener Daten mit dem HIS erforderlich. 

Bei Abschluss eines Versicherungsvertrages oder im Rahmen der Scha-
denbearbeitung können wir Daten zum Versicherungsobjekt (Fahrzeug-
identifikationsdaten oder Adresse des Gebäudes) sowie Angaben zu 
Ihrer Person (Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift, frühere 
Anschriften) an die informa HIS GmbH übermitteln (HIS-Anfrage).  

Die informa HIS GmbH überprüft anhand dieser Daten, ob zu Ihrer 
Person und/oder zu Ihrem Versicherungsobjekt im HIS Informationen 
gespeichert sind, die auf ein erhöhtes Risiko oder Unregelmäßigkeiten in 
einem Versicherungsfall hindeuten können. Solche Informationen 
können nur aufgrund einer früheren Meldung eines Versicherungsunter-
nehmens an das HIS vorliegen (HIS-Einmeldung), über die Sie ggf. von dem 
einmeldenden Versicherungsunternehmen gesondert informiert worden 
sind. Daten, die aufgrund einer HIS-Einmeldung im HIS gespeichert sind, 
werden von der informa HIS GmbH an uns, das anfragende Versiche-
rungsunternehmen, übermittelt. Nähere Informationen zum HIS finden 
Sie unter www.informa-his.de/fileadmin/HIS/Informationsblatt_EU-
DSGVO_Anfrage.pdf. 

Datenaustausch mit Ihrem früheren Versicherer 

Um Ihre Angaben bei Abschluss des Versicherungsvertrags (z. B. zur 
Mitnahme eines Schadensfreiheitsrabattes in der Kfz-Haftpflicht-
versicherung) bzw. Ihre Angaben bei Eintritt des Versicherungsfalls 
überprüfen und bei Bedarf ergänzen zu können, kann im dafür erfor-
derlichen Umfang ein Austausch von personenbezogenen Daten mit dem 
von Ihnen im Antrag benannten früheren Versicherer erfolgen. 

Bonitätsauskünfte 

Soweit es zur Wahrung unserer berechtigten Interessen notwendig ist, 
fragen wir bei Auskunfteien (z. B. Creditreform AG, CRIF Bürgel GmbH, 
infoscore Consumer Data GmbH) Informationen zur Beurteilung Ihres 
allgemeinen Zahlungsverhaltens ab. Nähere Informationen über die 
infoscore Consumer Data GmbH finden Sie unter 
https://finance.arvato.com/icdinfoblatt. 

Datenübermittlung in ein Drittland 

Sollten wir personenbezogene Daten an Dienstleister außerhalb des 
Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) übermitteln, erfolgt die Über-
mittlung nur, soweit dem Drittland durch die EU-Kommission ein ange-
messenes Datenschutzniveau bestätigt wurde oder andere angemessene 
Datenschutzgarantien (z. B. verbindliche unternehmensinterne Daten-
schutzvorschriften oder EU-Standardvertragsklauseln) vorhanden sind. 
Detaillierte Information dazu sowie über das Datenschutzniveau bei 
unseren Dienstleistern in Drittländern können Sie unter den oben 
genannten Kontaktinformationen anfordern. 

Automatisierte Einzelfallentscheidungen 

Auf Basis Ihrer Angaben zum Risiko, zu denen wir Sie bei Antragstellung 
befragen, entscheiden wir ggf. vollautomatisiert etwa über das 
Zustandekommen oder die Kündigung des Vertrags, mögliche Risiko-
ausschlüsse oder über die Höhe der von Ihnen zu zahlenden Versiche-
rungsprämie. Aufgrund Ihrer Angaben zum Versicherungsfall und der zu 
Ihrem Vertrag gespeicherten Daten entscheiden wir ggf. vollautomati-
siert über unsere Leistungspflicht. Die vollautomatisierten Entschei-
dungen beruhen auf vom Unternehmen vorher festgelegten Regeln zur 
Gewichtung der Informationen. Nähere Informationen können Sie unter 
den oben genannten Kontaktinformationen anfordern. 

*NÜRNBERGER Versicherung 
- NÜRNBERGER Lebensversicherung AG 
- NÜRNBERGER Allgemeine Versicherungs-AG 
- NÜRNBERGER Krankenversicherung AG 
- NÜRNBERGER Beamten Lebensversicherung AG 
- NÜRNBERGER Beamten Allgemeine Versicherung AG 
- NÜRNBERGER Pensionsfonds AG 
- NÜRNBERGER Pensionskasse AG 
- GARANTA Versicherungs-AG 
- Neue Rechtsschutz-Versicherungsgesellschaft Aktiengesellschaft 
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Dienstleisterliste 
Die Dienstleisterliste schafft für Sie als Kunde Transparenz. Das bedeutet jedoch nicht, dass Ihre Daten an alle Dienstleister 
weitergegeben werden.  

I. Überblick über die Verarbeitung von personenbezogenen und besonderen personenbezogenen Daten,  
z. B. Gesundheitsdaten, in der NÜRNBERGER Versicherung 
Gesellschaft(en) Dienstleister Gegenstand/Zweck der Beauftragung 

NÜRNBERGER Krankenversicherung AG 
NÜRNBERGER Beamten Lebensversicherung AG 
NÜRNBERGER Pensionsfonds AG 
NÜRNBERGER Pensionskasse AG 
NÜRNBERGER Business Beratungs GmbH 

NÜRNBERGER Lebensversicherung AG  
sowie deren Dienstleister 

Bestandsverwaltung und Leistungsbearbeitung 

NÜRNBERGER Allgemeine Versicherungs-AG NÜRNBERGER SofortService AG Leistungsbearbeitung 

ALLYSCA Assistance GmbH Telefon- und Servicedienstleistungen,  
Assistance-Leistungen 

Malteser Hilfsdienst gGmbH Assistance-Leistungen 

Europ Assistance Versicherungs-AG Assistance-Leistungen 

NÜRNBERGER Beamten Allgemeine Versicherung AG 
GARANTA Versicherungs-AG 

NÜRNBERGER Allgemeine Versicherungs-AG  
sowie deren Dienstleister 

Bestandsverwaltung und Leistungsbearbeitung 

NÜRNBERGER überbetriebliche Versorgungskasse e. V. NÜRNBERGER Business Beratungs GmbH  
sowie deren Dienstleister 

Bestandsverwaltung und Leistungsbearbeitung 

II. Ergänzend bestehen folgende Dienstleistungsverhältnisse, bei denen die Verarbeitung von Gesundheitsdaten nicht 
Hauptgegenstand des Auftrags ist: 
Gesellschaft(en) Dienstleister Gegenstand/Zweck der Beauftragung 
Alle Konzerngesellschaften NÜRNBERGER Beteiligungs-Aktiengesellschaft Revision, Rechtsabteilung 

NÜRNBERGER Lebensversicherung AG und  
NÜRNBERGER Allgemeine Versicherungs-AG 

IT-Dienstleistung, Rechnungswesen, Vertrieb 

NÜRNBERGER CommunicationCenter GmbH Telefon- und Servicedienstleistungen 
GDV Dienstleistungs-GmbH & Co. KG  Datenübermittlungen an Vermittler und  

Dienstleister 

III. Diese in Kategorien zusammengefassten Dienstleister nehmen keine Datenverarbeitung als Hauptgegenstand des Auftrags 
vor. Hierunter fallen auch Dienstleister, die nicht dauerhaft tätig sind. 
Gesellschaft(en) Dienstleister Gegenstand/Zweck der Beauftragung 
Alle Konzerngesellschaften Adressermittlung  Adressverifikation 

Assisteure Assistance-Leistungen 

Druckdienstleister Dokumentenerstellung 

Entsorgungsdienstleister Dokumentenvernichtung 

Gutachter Anspruchsprüfung 

Inkassounternehmen Forderungseinzug 

IT-Dienstleister Wartung der Informationstechnologie 

Marktforschung Marktforschung 

Rechtsanwaltskanzleien Prozessführung, Forderungseinzug 

Rückversicherungsunternehmen Monitoring 

Wirtschaftsprüfer Buchprüfung 

IV. An gemeinsamer Datensammlung für Stammdaten (z. B. Name, Anschrift, Vertragsart) teilnehmende Unternehmen der 
NÜRNBERGER Versicherung 
NÜRNBERGER Beteiligungs-Aktiengesellschaft NÜRNBERGER Versicherungs- und Bauspar-Vermittlungs-GmbH 
NÜRNBERGER Lebensversicherung AG GARANTA Versicherungs-AG 
NÜRNBERGER Allgemeine Versicherungs-AG Fürst Fugger Privatbank Aktiengesellschaft 
NÜRNBERGER Krankenversicherung AG NÜRNBERGER SofortService AG 
NÜRNBERGER Beamten Lebensversicherung AG NÜRNBERGER CommunicationCenter GmbH 
NÜRNBERGER Beamten Allgemeine Versicherung AG Augsburger Investment Services GmbH 
NÜRNBERGER Pensionsfonds AG NÜRNBERGER Pensionskasse AG 
NÜRNBERGER Business Beratungs GmbH NÜRNBERGER überbetriebliche Versorgungskasse e. V. 

V. Hinweis 
Die EU-Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) und das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) sehen neben dem Auskunftsrecht der betroffenen Person gegebenenfalls 
auch Ansprüche auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung (Sperren) Ihrer Daten sowie ein Recht auf Herausgabe der von Ihnen bereitgestellten 
Daten in einem gängigen und maschinenlesbaren Format vor. Sie sind nach der DS-GVO und dem BDSG berechtigt, der Verarbeitung Ihrer Daten zum Zweck der 
Werbung schriftlich, telefonisch unter 0911 531-5 oder per E-Mail an info@nuernberger.de zu widersprechen. Dies gilt auch, wenn Ihre der Datenübermittlung an 
Dienstleister entgegenstehenden schutzwürdigen Interessen überwiegen. Ergänzende Informationen zum Datenschutz und zum Beitritt der Unternehmen der 
NÜRNBERGER Versicherung zu den „Verhaltensregeln für den Umgang mit personenbezogenen Daten durch die deutsche Versicherungswirtschaft“ erhalten Sie 
unter http://www.nuernberger.de/datenschutz. Dort finden Sie unter „Umgang mit Kundendaten“ immer eine aktuelle Version dieser Dienstleisterliste. 
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Wichtige Hinweise zum Antrag
1.	 Vertragsrechtliche Bestimmungen
Die gegenseitigen Rechte und Pflichten regeln sich nach 
dem Antrag einschließlich den sonstigen Anlagen zum 
Antrag, den unter „Hinweise und Erläuterungen“ zu der 
Versicherung genannten Allgemeinen Versicherungs
bedingungen, Besonderen Bedingungen und Klauseln,  
den zusätzlich vereinbarten Klauseln und nach den gesetz
lichen Bestimmungen. Es gelten die bei Vertragsabschluss 
gültigen Tarifbestimmungen des Versicherers.

2. 	Versicherungsbedingungen
Für die Versicherung gelten die in den „Hinweisen und 
Erläuterungen“ zu der Versicherung genannten Versiche
rungsbedingungen. Sie sind Bestandteil der Verbraucher
informationen. Beim sogenannten Invitatiomodell (siehe 
„Information zur Antragstellung“) erhalten Sie die Ver-
sicherungsbedingungen zusammen mit den weiteren 
Verbraucherinformationen mit dem an Sie gerichteten 
Antrag auf Abschluss des Versicherungsvertrags der 
NÜRNBERGER. Auf Wunsch werden Ihnen die Ver
sicherungsbedingungen auch schon vorher ausgehändigt.

3.	 Deckungszusagen
Die selbstständige Abgabe von Deckungszusagen ist den 
Vermittlern verboten und ohne rechtliche Wirkung für die 
Gesellschaft. 

4.	 Nebenabreden
Nebenabreden sind nur dann verbindlich, wenn die Ge-
sellschaft sie durch Aufnahme in den Versicherungsschein 
(Nachtrag) genehmigt.

5.	 Versicherungssteuer, Gebühren und Kosten
Neben dem Beitrag wird die Versicherungssteuer erhoben. 
Gebühren und Kosten für die Aufnahme des Antrags oder 
aus anderen Gründen werden nicht erhoben.

6.	 Entgelt für Versicherungsvermittlung
Für die Vermittlung eines Versicherungsvertrags erhält 
Ihr Vermittler bzw. Makler von der NÜRNBERGER in der 
Regel eine Provision und/oder Courtage bei Abschluss und 
während der Vertragslaufzeit.
Bei Zuzahlungen während der Vertragslaufzeit können er-
neut Provisionen und/oder Courtagen für Ihren Vermittler 
bzw. Makler anfallen. 

7.	 Abweichender Versicherungsbeginn bei Vorversiche-
rung
Abweichend von dem im Antrag angegebenen Zeitpunkt 
beginnt der Versicherungsschutz bereits um 00:00 Uhr, 
wenn für das zu versichernde Risiko vor Beginn dieses 
Vertrags gleichartiger Versicherungsschutz bei einem 
anderen Versicherungsunternehmen (Vorversicherer) 
bestanden hatte und der Versicherungsvertrag des Vorver-
sicherers um 24:00 Uhr des Tages endet, der vor dem im 
Antrag angegebenen Vertragsbeginn liegt.

Wichtige Erklärungen des Antragstellers
1.	 Bindungsfrist
Vorbehaltlich meines Widerrufsrechts nach § 8 Versiche-
rungsvertragsgesetz halte ich mich 1 Monat an den Antrag 
gebunden. Diese Bindungsfrist beginnt mit dem Tag der 
Antragstellung.

2.	 Widerrufsrecht
Mein Vertrag gilt nach § 8 Versicherungsvertragsgesetz 
auf der Grundlage des Versicherungsscheins und der für 
meinen Vertrag maßgeblichen Verbraucherinformationen 
(z. B. Versicherungsbedingungen) als abgeschlossen, wenn 
ich nicht innerhalb von 14 Tagen nach Überlassung dieser 
Unterlagen sowie nach Zugang der gesetzlich vorge
sehenen Widerrufsbelehrung in Textform (z. B. Brief, Fax, 
E-Mail) widerrufe. Maßgebend für die Rechtzeitigkeit 
meines Widerrufs ist dessen Absendedatum.

3.	 Zweitschrift des Antrags
Nach Unterzeichnung des Antragsformulars kann ich  
die Aushändigung einer Zweitschrift des Versicherungs
antrags an mich verlangen.

4. 	Beitragszahlung
Kommt der Versicherungsvertrag zustande, ist der erste 
oder einmalige Beitrag (Einlösungsbeitrag) unverzüglich 
nach Abschluss des Vertrags zu zahlen, jedoch nicht vor 
dem mit mir vereinbarten Versicherungsbeginn.  
Alle weiteren Beiträge (Folgebeiträge) sind jeweils zum 
vereinbarten Fälligkeitstag an die Gesellschaft zu zahlen.

5. 	Beginn des Versicherungsschutzes
Ich stimme mit meiner Unterschrift zu, dass der Versiche
rungsschutz gegebenenfalls bereits vor Ablauf der Wider-
rufsfrist beginnt. In diesem Fall bin ich damit einverstan-
den, dass bei einem Widerruf die Beiträge, die auf die Zeit 
vor Ablauf der Widerrufsfrist entfallen, von der Gesell-
schaft einbehalten werden können.
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Hinweise und Erläuterungen zur Jagdhaftpflichtversicherung
1.	 Versicherungsbedingungen
–	 Allgemeine Versicherungsbedingungen für die 

Haftpflichtversicherung (AHB)
–	� Besondere Bedingungen und Risikobeschreibungen für 

die Jagdhaftpflicht (AH533)

Für die weitere Bearbeitung Ihres Antrags ist es wichtig, 
ob Sie die Verbraucherinformationen gemäß der Informa-
tionspflichten nach § 7 des Versicherungsvertragsgesetzes 
(VVG) vollständig erhalten haben.

Diese Verbraucherinformationen umfassen:
–	� Das Produktinformationsblatt nach § 4 der Verordnung 

über Informationspflichten bei Versicherungsverträgen 
(VVG-InfoV)

–	 Allgemeine Informationen nach § 1 VVG-InfoV
–	 Vertragsspezifische Informationen

–	 Allgemeine Vertragsdaten
–	� Informationen über die wesentlichen Leistungsmerk-

male und die für den Tarif gültigen vertraglichen und 
gesetzlichen Bestimmungen

–	 Vertragsbedingungen
–	 Die jeweiligen Vertragsbedingungen
–	 Die Besonderen Vertragsbedingungen sowie 

Klauseln
–	 Zusätzliche Vereinbarungen und Erklärungen *
–	 Den Anhang zu den Allgemeinen Bedingungen
–	 Allgemeine Hinweise.

* Sofern diese Gegenstand des von Ihnen gewünschten Versicherungsvertrags sind.

Antragsmodell
Wenn Sie die Verbraucherinformationen vollständig erhal-
ten haben und dies im Antragsformular bestätigen, stellen 
Sie einen Antrag auf den von Ihnen gewünschten Ver
sicherungsschutz. Die NÜRNBERGER kann Ihren Antrag 
in diesem Fall sofort annehmen, sofern keine anderweiti-
gen Gründe entgegenstehen.

Invitatiomodell
Kann die NÜRNBERGER Ihren Antrag aus eben genann-
ten Gründen nur zu geänderten Bedingungen annehmen, 
erhalten Sie von der NÜRNBERGER einen an Sie gerich-
teten Antrag auf Abschluss des Versicherungsvertrags mit 
den erforderlichen Änderungen und den dazugehörigen 
vollständigen Verbraucherinformationen.
Sollten Ihnen die Verbraucherinformationen vor der 
Antragstellung nicht vollständig vorliegen, handelt es sich 
– sofern Sie nicht gesondert auf einzelne noch fehlende 
Unterlagen ausdrücklich verzichten – nicht um einen 
Antrag, sondern um eine Aufforderung an die  
NÜRNBERGER zur Vorlage eines an Sie gerichteten 
Antrags. Der Versicherungsschein kann in diesem Fall 
nicht sofort ausgestellt werden.
Sie erhalten den gewünschten, an Sie gerichteten Antrag 
auf Abschluss des Versicherungsvertrags, sofern keine 
anderweitigen Gründe entgegenstehen. Dieser Antrag 
enthält die vollständigen Verbraucherinformationen.
Dem an Sie gerichteten Antrag liegt eine sogenannte 
Annahmeerklärung bei. Sind Sie mit dem Antrag einver-
standen, nehmen Sie diesen an, indem Sie die Annahme
erklärung unterschrieben zurück an die NÜRNBERGER 
senden. Sie erhalten erst dann den Versicherungsschein.

Widerrufsrecht
Sie haben nach § 8 Versicherungsvertragsgesetz ein 
Widerrufsrecht von 14 Tagen. Diese Frist beginnt unab-
hängig von den eben genannten Verfahrensweisen am Tag 
nach dem Zugang des Versicherungsscheins, der voll-
ständigen Verbraucherinformationen sowie der Belehrung 
über das Widerrufsrecht und dessen Rechtsfolgen.

Information zur Antragstellung

2.	 Jungjäger
Sobald der Jungjägerstatus endet (dies ist spätestens 
3 Jahre nach Antragstellung der Fall), wird der Vertrag auf 
den dann für Jäger gültigen Tarifbeitrag umgestellt.

NÜRNBERGER Allgemeine Versicherungs-AG, Ostendstraße 100, 90334 Nürnberg – Sitz: Nürnberg, Registergericht: Amtsgericht Nürnberg HRB 774,  
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Armin Zitzmann, Vorstand: Peter Meier, Walter Bockshecker, Andreas Politycki, Dr. Monique Radisch, Dr. Martin Seibold, Dr. Jürgen Voß.  
Mehr Infos unter www.nuernberger.de

Deutsche Bank AG Nürnberg, IBAN DE72 7607 0012 0062 7844 00, BIC DEUTDEMM760  
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer DE 81 14 62 044, Versicherungssteuernummer 802/V90802010157
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